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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.07.1991

Norm

EO §390 III

GmbHG §39 Abs5

Rechtssatz

Aus der Regelung der Stimmberechtigung des Gesellschafter-Geschäftsführers nach § 39 Abs 5 GmbHG ergibt sich,

daß der Gesetzgeber o5entsichtlich eher in Kauf nimmt, daß ein Mehrheitsgesellschafter trotz Vorliegens wichtiger

Gründe für die Dauer des Rechtsstreites die Geschäftsführung ausübt, als daß ihm im umgekehrten Fall eine

Gesellschaftsminderheit für die Prozeßdauer die Geschäftsführung entzieht. Im Zweifel ist daher der Gesellschafter-

Geschäftsführer vorläu=g in seiner Funktion zu belassen, und es kommt auch § 390 EO über die Sicherheitsleistung bei

nicht genügender Bescheinigung des Anspruchs nicht zur Anwendung.
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Auch; nur: Im Zweifel ist daher der Gesellschafter-Geschäftsführer vorläufig in seiner Funktion zu belassen, und

es kommt auch § 390 EO über die Sicherheitsleistung bei nicht genügender Bescheinigung des Anspruchs nicht

zur Anwendung. (T1)
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